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Nutzungsentgeltordnung 

für Dienstleistungen des Vereins 
 

1. Lagerung von Privatbooten in einer Bootshalle bzw. auf dem 
Vereinsgelände 

 

1.1. Nutzungsentgelt für Privatboote von Mitgliedern pro Geschäftsjahr 
 

1.1.1. Ruderboot in Bootshalle     60,00 € 
1.1.2. Kanu / Surfbretter-Stehpaddler in Bootshalle  60,00 € 
 
1.1.3. Motor- bzw. Segelboot  bis 5 m Länge           276,00 € 
1.1.4. Motor- bzw. Segelboot  über 5 – 7 m Länge           375,00 € 
1.1.5. Motor- bzw. Segelboot  über 7 -  9 m Länge           480,00 € 
1.1.6. Motor- bzw. Segelboot  über 9 - 11 m Länge          570,00 € 
1.1.7. Motor- bzw. Segelboot  über 11 m Länge           690,00 € 
 
Bei Nutzung eines Hallenwinterliegeplatzes für Motor- / Segelboote werden 
zusätzlich 30% des Jahresbeitrages erhoben. 
 

Bei Stromnutzung im Winter auf Freiliegeplätzen werden die Kosten nach Verbrauch 

abgerechnet (0,40 €/KWh). Dazu dürfen nur die zugewiesenen Stromanschlüsse (mit 

Zählern) verwendet werden. 

 

Bei einer Neuaufnahme wird für einen Bootsliegeplatz ein einmaliger Beitrag von 

250,00 € erhoben (ausgenommen sind Ruder- und Kanuboote). 

 

Durch den Abteilungsleiter Motorboot werden die Liegeplätze für die Motorboote  im 

Sommer und Winter der Vereinsleitung vorgeschlagen und durch diese bestätigt. 

 

Mitglieder die der o. g. finanziellen Verpflichtung gegenüber dem Verein nicht bis zum 

angegebenen Termin nachgekommen sind, wird die sportliche Betätigung im 

Wassersportgelände nicht gestattet. 

(keine Kanutouristik- und Wettkampfmöglichkeit, kein Slippen) 

 

1.2  Zahlungsweise 

 

Das Nutzungsentgelt wird ausschließlich per Lastschrift eingezogen. Bei Beträgen unter 
100,- € Jahresbeitrag erfolgt der Einzug jährlich zum 30.04. Höhere Beträge werden 
halbjährlich zum 30.04. und 30.09. eingezogen. 
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2. Kurse von Schulklassen 

 Paddelkurs ohne Begleitung/Betreuung   30,- €/Stunde 
 Paddelkurs mit Begleitung/Betreuung  50,- €/Stunde 
 Grillplatznutzung inkl. Biertischgarnituren  40,- € 
 Nutzung Sporthalle & Sporträume    30,- €/Stunde 

 

3. Übernachtungen von Sportgruppen + Schulklassen 
 Personenpauschale     6,- €/Nacht 

 

4. Grillplatznutzung inkl. sanitäre Anlagen des Vereins 
 Vereinsgruppen     kostenfrei 
 bis 20 Personen     40,- € 
 21 - 40 Personen     60,- € 
 Mehr als 40 Personen     100,- € 

 

5. Saunanutzungsentgelt – Saunanutzung nur durch Vereinsmitglieder 
 Zulage für Mitglieder       7,- €/Tag 
 Zulage für Reha-Sportler (ohne Mitgliedsbeitrag)  10,- €/Tag 

 

6. Zusatzbeträge Gesundheitssport 
 Zuzahlungen von Vereinsmitgliedern bei Teilnahme an  

Reha-Sport-Kursen (10 Einheiten)   20,- €  
 Kursbeträge (jeweils 10 Einh.) 

o Senioren-Yoga 40,- € Mitglieder 
60,- € Reha-Mitglieder 
90,- € Nicht-Mitglieder 

o Ashtanga-Yoga   40,- € Mitglieder 
100,- € Nicht-Mitglieder 

o Nordic Walking 10,- € Mitglieder 
   15,- € Reha-Mitglieder und Nicht-Mitglieder 

o Schlingentraining 40,- € Mitglieder und Reha-Mitglieder 
100,- € Nicht-Mitglieder  

 Physiotherapie nach Vereinbarung 
 

7. Sonstige Dienstleistungen   
 Springburgverleih      75,- € / Tag   
 Slippen auf Vereinsbahn für Gäste   12,-€ über StroamCamp 
 Bootsausleihe über Stroam Camp 
      (für Vereinsmitglieder kostenfrei) 

 Nationalparktouren Buchung über Rezeption StroamCamp 
 Ausleihe von Ergometern   10,- € / Stück 

(Selbstabholung)  

 
Die Gebührenordnung wurde auf der Vorstandssitzung vom 14.10.2024 beschlossen. 
Die 1. Änderung zur Nutzungsentgeltordnung wurde auf der Vorstandssitzung am 15.09. / 
10.11.2025 beschlossen -  dazu: Ergänzung der aktuellen Nutzungsentgelte für Privatboote. 


